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AUSGEWÄHLTE KAPITEL DES ÖFFENTLICHEN RECHTS (KS)

6. Einheit

Fälle

I.

Überprüfen Sie die nachstehenden Aussagen zum Verfassungsgerichtshof (VfGH), zum Verwaltungsgerichtshof (VwGH) und zu den unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern (UVS) auf ihre Richtigkeit !

	
	JA
	NEIN

	a. Der VfGH besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern, die alle vom Bundespräsidenten ernannt werden.
	
	

	b. Der VfGH entscheidet – anders als der Verwaltungsgerichtshof – grundsätzlich im Plenum und mit unbedingter Stimmenmehrheit.
	
	

	c. Der VfGH besteht ausschließlich aus berufsmäßig angestellten Richtern. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden also nicht nur nebenamtlich tätig.
	
	

	d. Der VfGH hat bei seinen Entscheidungen neben dem Verfassungsgerichtshofgesetz (VerfGG) subsidiär die Zivilprozessordnung (ZPO) und das Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung (EGZPO) als Verfahrensbestimmungen anzuwenden.
	
	

	e. Der VfGH erkennt über Klagen betreffend vermögensrechtliche Ansprüche an den Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit diese Ansprüche weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen sind. 
	
	

	f. Der VfGH erkennt über Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Diese Kompetenz des VfGH wird als Kausalgerichtsbarkeit bezeichnet.
	
	

	g. Der Verwaltungsgerichtshof ist dem Verfassungsgerichtshof untergeordnet; der VfGH kann gegen Entscheidungen des VwGH angerufen werden.
	
	

	h. Der VwGH erkennt über Beschwerden gegen Bescheide, mit denen eine Verletzung von einfachgesetzlich gewährleisteten Rechten des Beschwerdeführers behauptet wird.
	
	

	i. Der VwGH ist gem Art 129 B‑VG zur Sicherung der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen Verwaltung berufen. Daher erstreckt sich seine Kontrollbefugnis sowohl auf hoheitliche als auch auf nicht-hoheitliche Verwaltungsakte.
	
	

	j. Die UVS sind zwar in den Ländern eingerichtet, stellen organisatorisch aber Bundesbehörden dar.
	
	

	k. Die UVS zählen – gemeinsam mit dem Verwaltungsgerichtshof und dem Verfassungsgerichtshof – zu den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts.
	
	

	l. Die UVS sind „Tribunale“ im Sinne der EMRK und bei Besorgung der ihnen zukommenden Aufgaben weisungsfrei.
	
	

	m. Die UVS entscheiden in Verwaltungsstrafsachen (ausgenommen in Finanzstrafsachen des Bundes) in II. und letzter Instanz.
	
	

	n. Die UVS entscheiden über Beschwerden gegen Akte unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt, und zwar sowohl wegen Verletzung einfachgesetzlich gewährleisteter Rechte als auch wegen Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte.
	
	


II.

Die Aphrodite-GmbH verkauft Kosmetika. Sie bedient sich dabei eines Netzes von Vertretern, die die Waren von Haus zu Haus absetzen. Durch eine Novelle der GewO im Jahr 1988 wurde diese Tätigkeit untersagt. Die maßgebende Bestimmung (§ 57 Abs 1 GewO) lautete damals (auszugsweise): 

„Das Aufsuchen von Privatpersonen (...) zum Zwecke des Sammelns von Bestellungen auf Waren ist hinsichtlich des Vertriebes von Lebensmitteln, Verzehrprodukten, kosmetischen Mitteln, Giften, Arzneimitteln, Heilbehelfen, Textilien, Uhren, Gold, Silber- und Platinwaren, Juwelen, Edelsteinen, Waffen und Munition, pyrotechnischen Artikeln, Grabsteinen und Grabdenkmälern und deren Zubehör sowie Kränzen und sonstigem Gräberschmuck verboten.“

Bei einer Übertretung dieser Verbote war eine Verwaltungsstrafe angedroht, in wiederholten Fällen auch der Entzug der Gewerbeberechtigung. Für die Aphrodite-GmbH bedeutete das Inkrafttreten dieser Bestimmung, dass sie eine bis dahin zu Recht ausgeübte Tätigkeit nicht fortsetzen durfte. Die Gesellschaft sah sich dadurch in ihren Grundrechten verletzt.

1. Wie beurteilen Sie allgemein die Grundrechtsfähigkeit der Aphrodite-GmbH?

2. Welches Grundrecht ist durch das im § 57 Abs 1 GewO verankerte Verbot primär betroffen?

3. Auf welchem Verfahrensweg konnte die Aphrodite-GmbH die von ihr behauptete Grundrechtsverletzung beim VfGH geltend machen?

4. Wird sie damit Erfolg gehabt haben?

III.

Eine Oppositionspartei, die im NR über 40 Abgeordnete verfügt, bezweifelt die Verfassungsmäßigkeit eines einfachen BG. Insbesondere vermutet sie eine Verletzung der Kompetenzbestimmungen. Besteht für diese Partei die Möglichkeit, die Regelung beim VfGH anzufechten? 

IV.

Irina Sinistra möchte einen Gewerbeschein als Friseurin erwerben. Ein Beamter der zuständigen Stelle, der einmal von einer Freundin, die Linkshänderin war, enttäuscht wurde, möchte es allen Linkshänderinnen heimzahlen. So erklärt er nun Irina S., die alle gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllt, dass sie als Linkshänderin von ihm keinen Gewerbeschein als Friseurin bekommen wird. Irina Sinistra wendet sich nun hilfesuchend an Sie. 

Der Beamte hat Irina S. auch eine schriftliche negative Erledigung ihrer Gewerbeanmeldung zukommen lassen. Worum handelt es sich dabei?

Wie kann Irina S. die Sache vor den VfGH bringen? Welche Rechtsmittel sind einzubringen?
V. 

Susi Sunrise will auf ihrem in der Grazer Innenstadt gelegenen Haus eine Werbetafel anbringen, entnimmt aber der Stmk. BauO, dass die Anbringung einer Tafel in dieser Größe im Innenstadtbereich ausnahmslos verboten ist. Ein Verstoß ist mit Verwaltungsstrafe bedroht.

Beantworten Sie folgende Fragen und begründen Sie jeweils ausführlich, gegebenenfalls unter Angabe der gesetzlichen Bestimmung!

a. Welchem Grundrecht könnte diese Regelung widersprechen? Nach welchen abstrakten Kriterien wird die Zulässigkeit von „Beschränkungen“ dieses Grundrechts durch Gesetz geprüft? 

b. Kann Susi schon in diesem Zeitpunkt ihre verfassungsrechtlichen Bedenken mittels eines Rechtsschutzverfahrens geltend machen?

Ohne zuvor irgendwelche rechtlichen Schritte unternommen zu haben, montiert Susi die Tafel. Einige Tage später erscheint der Magistratsbeamte Moritz Amtlich und entfernt die Tafel gemäß den Bestimmungen der Stmk. BauO. Außerdem wird einige Tage später über Susi per Straferkenntnis des Bürgermeisters nach der Stmk. BauO eine Verwaltungsstrafe verhängt, die sie als überhöht empfindet.

c. Wie kann Susi Sunrise die Entfernung der Tafel bekämpfen? Führen Sie alle sukzessive zulässigen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe einschließlich derer an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts samt ihren Rechtsgrundlagen an! Welche Art von Rechtsverletzung muss Susi  bei den einzelnen Rechtsbehelfen jeweils behaupten?

d. (Nicht verpflichtend: Zusatzpunkt(): Wie kann Susi die Höhe der Verwaltungsstrafe bekämpfen? Führen Sie alle Rechtsbehelfe bis zu den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts an!

e. Kann Susi im Zeitpunkt nach der Bestrafung ihre grundrechtlichen Bedenken gegen die einschlägigen Bestimmungen der Stmk. BauO unmittelbar durch einen Antrag geltend machen? Auf welche Weise könnte sie sonst auf eine Aufhebung der ihrer Meinung nach rechtswidrigen Verbotsbestimmung der Stmk. BauO hinwirken?
Quelle: Leitl et al. (I., III.), Pauger (II.)

VI.

Peter Pythagoras betreibt ein florierendes Ziviltechnikerbüro. Durch großes Engagement und den Einsatz modernster Methoden gelingt es ihm, seine Leistungen billiger als andere Ziviltechnikerbüros anzubieten. Er staunt nicht schlecht, als er plötzlich eine Disziplinarstrafe der Bundes-Ingenieurskammer in seinem Postkasten findet. Tatsächlich sieht das Ingenieurkammergesetz 1969 in § 31 vor, dass für alle Ziviltechnikerleistungen verbindliche Mindestgebühren vorzusehen sind. Ein Unterschreiten dieser Mindestgebühren ist mit Sanktionen bedroht. Pythagoras sieht sich in seinen Grundrechten verletzt und möchte dagegen etwas unternehmen.

1. In welchem Grundrecht wird sich Peter Pythagoras verletzt fühlen? Um welche Beschränkung handelt es sich dabei?

2. Wie kann er die Sache vor den VfGH bringen? 

3. Wird er damit Erfolg haben? 

IV. (Einheit IV)

Nehmen Sie an, das Ärztegesetz würde ein umfassendes Werbeverbot für Ärzte verfügen: insbesondere dürfen ärztliche Tätigkeiten weder in Einschaltungen in Zeitungen noch in Werbespots in Radio oder TV beworben werden. Damit könnte ein Widerspruch zu Art 10 MRK gegeben sein. Beurteilen Sie die Frage. Gehen Sie hierbei systematisch vor.

a) Geben Sie die Gedankenschritte an, die bei dieser Prüfung vorzunehmen sind.

b) Beurteilen Sie, ob ein unzulässiger Eingriff vorliegt. Prüfen Sie dies anhand des in a) entwickelten Schemas.
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